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Gerne können Sie sich auch telefonisch oder per E-Mail 
melden. 

BERATUNG ANTRAG

PRÜFUNGVERTRAG

UMSETZUNG ZUSCHUSS

Wohl (Michaelisviertel) - Sanierung von Fassaden Galgenbergstraße 17 (Oststadt) - Sanierung der Fassade

Quelle Piktogramme: flaticon.com/



Wir würden Sie gerne dafür gewinnen, sich an 
den positiven Veränderungen in den Hildesheimer 
Fördergebieten zu beteiligen. Ihnen als Eigentümerin 
und Eigentümer wird die Möglichkeit gegeben einen 
Zuschuss für die Umsetzung von Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen an Ihren Gebäuden und 
Grundstücken zu beantragen. 

HÖHE DER FÖRDERUNGIHRE MÖGLICHKEITEN FÖRDERFÄHIG SIND...

Nördliche Nordstadt

Stadtfeld

Oststadt mit  
Mackensenkaserne

Michaelisviertel

Neustadt

1. FASSADEN UND DÄCHER

Maßnahmen zur äußerlichen Modernisierung und 
Instandsetzung von Fassaden und Dächern, sofern 
diese der Verbesserung des Stadtbildes, des Stadtklimas 
oder der Energieeffizienz dienen: 

z.B. Dachsanierung, Dachbegrünung, Austausch von 
Fenstern und Türen

2. PRIVATE FREIFLÄCHEN

Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der direkten 
Gebäudefunktion stehen.

Flächen, die dauerhaft und vertraglich abgesichert sind 
und für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung stehen 
oder 

Maßnahmen, die einer ökologischen Aufwertung 
dienen und öffentlich wirksam sind:

z.B. Schaffung barrierefreier Zugänge, Entsiegelung 
und Begrünung von Hofflächen

Hier gilt die Fassaden- und Hofförderrichtlinie 

Jede Modernisierung und Instandsetzung wird indivi-
duell  betrachtet und die Ermittlung der Fördersumme 
erfolgt auf der Grundlage einer einzelfallbezogenen 
Pauschale oder einer Gesamtertragsberechnung.

Bei förderfähigen Kosten von bis zu 100.000 Euro beträgt 
der Zuschuss 30 Prozent, höchstens jedoch 30.000 Euro. 
Maßnahmen mit weniger als 3.000 Euro förderfähige 
Kosten werden nicht bezuschusst.

Bei Baudenkmalen gilt eine Kostengrenze von 125.000 
Euro. Hier beträgt der Zuschuss 40 Prozent, höchstens 
jedoch 50.000 Euro.

Bei förderfähigen Kosten von mehr als 100.000 Euro 
bzw. 125.000 Euro wird die Fördersumme nach einem 
vorgegebenen Berechnungsmuster ermittelt, der 
Gesamtertragsberechnung.

Michaelisstraße 57 (Michaelisviertel) - vor der Sanierung

...und nach der Sanierung


